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Zitat von wossen

(man zahlt weniger Abgaben und kann nicht ganz so leicht rausgeschmissen werden
wie im TB-Verhältnis, 'auf Widerruf' ist natürlich trotzdem keinerlei 'Ruhekissen')

Macht praktisch gar keinen Unterschied, außer die Sozialabgaben. Eine Entlassung ist in beiden
Fällen gleich "schwierig".
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